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Varia

Neues aus der klinischen 
Toxikologie

Zum Titelthema von Professor Dr. Thomas 
Zilker in Heft 7-8/2010, Seite 360 ff.

Es ist wenig plausibel, dass wegen der kin-
dergesicherten Verschlüsse die Kindervergif-
tungen weniger schwer sein sollen (angege-
bene korrekte Antwort bei der Auflösung der 
Fortbildungsfragen im Bayerischen Ärzteblatt 
9/2010, Seite 464).

Wenn die Kindersicherung überwunden ist, 
dann ist die Vergiftung an sich genauso schwer, 
wie im Falle einer fehlenden Kindersicherung.

Die Kindersicherung kann allenfalls die Anzahl 
der Vergiftungsfälle beeinflussen, nicht aber 
deren Schweregrad!

Dr. Klaus Kothe, Facharzt für Chirurgie, 
92637 Weiden

Antwort

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich bin zer-
knirscht über diesen Fehler. Gratuliere, dass Sie 
das bemerkt haben. Immerhin bedeutet das, 
dass Sie meinen Artikel offensichtlich mit Inte-
resse und aufmerksam gelesen haben.

Professor Dr. Thomas Zilker, Leiter der To-
xikologischen Abteilung, II. Medizinische 
Klinik der TU München, 81675 München

Irrtümer und Änderungen
vorbehalten

Zum Artikel von Dr. Wolfgang Schaaf in 
Heft 9/2010, Seite 434 f.

Den Artikel des Kollegen Dr. Wolfgang Schaaf 
habe ich mit Interesse zur Kenntniss genom-
men. Ich vermisse hier einen Hinweis auf die 
Kollegeninnen und Kollegen, die im Ruhestand 
gelegentliche Vertretungen durchführen. Ich 
selbst habe meine Praxis mit Belegabteilung 
im Frühjahr 2009 vorzeitig abgegeben. Bis 

dahin habe ich regelmäßig Fortbildungen be-
sucht und Punkte gesammelt. Seitdem bilde ich 
mich zwar weiter fort, (wie etwa Erneuerung 
der  Fachkunde im Strahlenschutz), sammle 
jedoch kein Punkte mehr. Seit dieser Zeit ma-
che ich gelegentliche Praxisvertretungen. Wie 
mir, wird es sicherlich einigen Kolleginnen und 
Kollegen gehen, dass sie zwar gerne noch Ver-
tretungen übernehmen, jedoch nicht mehr in 
ein Fortbildungskorsett eingebunden werden 
wollen.

Wie stellt sich die Bayerische Landesärztekam-
mer (BLÄK) zu dieser Thematik?

Dr. Rudolf Holzapfel, Facharzt für
Chirurgie, 86156 Augsburg

Antwort

Vielen Dank für Ihren Brief. Ihr Hinweis ist ab-
solut berechtigt: Die Situation der Kollegen 
im Ruhestand mit Vertretungstätigkeit habe 
ich in meinen Artikel nicht miteinbezogen. Die 
von Ihnen geschilderte Situation gleicht am 
ehesten der Tätigkeit von Honorarärzten, die 
weder bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
noch bei einem Arbeitgeber nachweispflichtig 
sind. Dafür gibt es keine Vorschrift des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA). Sie 
sind frei in der Gestaltung ihrer Fortbildungs-

tätigkeit, denn Ärzte sind zunächst nur von der 
Berufsordnung dazu verpflichtet. Umfang und 
Inhalt dürfen Sie selbst bestimmen, es sei denn 
eine staatliche Institution erlässt weitere Be-
stimmungen (siehe G-BA). Unser Ziel als Kam-
mer muss es sein, den Kollegen bei Gestaltung 
und Terminierung der Fortbildung soviel Frei-
räume zu schaffen, dass sie sich eben nicht in 
ein Korsett gezwängt fühlen.

Eine offizielle Stellungnahme der BLÄK zum 
Thema Fortbildung von Kollegen im Ruhestand 
gibt es bisher nicht. Ich persönlich würde Ih-
nen empfehlen, die erworbenen Punkte auch 
im Ruhestand zu sammeln, auch wenn Ihnen 
das bisher niemand vorschreibt, zum Beispiel 
im Rahmen des freiwilligen Fortbildungszer-
tifikates der BLÄK. Niemand weiß, was von 
staatlicher Stelle noch auf uns zukommt. Es 
wäre auch denkbar, dass Institutionen, die Ih-
re Tätigkeit als Arzt in Anspruch nehmen, im 
Rahmen der Qualitätssicherung danach fragen. 
Im diesem Fall könnten Sie dann Umfang und 
Qualität Ihrer Fortbildungen mit diesem frei-
willigen Zertifikat belegen. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Aus-
führungen dienen.

Dr. Wolfgang Schaaf,
Vorstandsmitglied der BLÄK
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